




Fachbereich 60

Vermerk       
       

06.04.2021
 

Telefonat mit Hr. Volmer bzgl. Schreiben Wahrkamp/Hexenweg 

23.03.2021 

 Eigentümer Wahrkamp 10, 10a, 10b 
 Wünscht keine Veränderung in seiner Nachbarschaft  

o  
 Er selbst kein Interesse etwas an Haus zu ändern, bei Übernahme durch Tochter 

eventuell Aufstockung der hinteren Bebauung 
o Skizze vor Oktober 2019 bei Herrn Schmitz eingereicht, Genehmigung unter 

Vorbehalt in Aussicht gestellt, nur mündlich, soll weiterhin möglich sein
 Möchte Stellungnahme nicht schriftlich per Post oder Mail abgeben 
 Niederschrift seiner mündlichen Aussage  
 Wenn Nachbarn rückwärtig kleine Einfamilienhäuser bauen sollten, wäre es nicht 

schön, aber in Ordnung 
 Mehrfamilienhäuser im rückwärtigen Bereich sollen aber keine entstehen können, 

entspräche nicht dem Gebiet 
o Aktuell zulässig, da mit Drachters Weg 3 Vorbild vorhanden 
o um dies zu verhindern, soll Bebauungsplan aufgestellt werden

(Ziel: geringe Nachverdichtung) 
 befürwortet Bebauungsplan 
 kleinere Umbauten an Häusern sollten noch möglich sein (z.B. Dachgaube für mehr 

Belichtung) 
o aufgrund der Vielfalt an Bebauung gestalterische Vorgaben generell schwierig, 

Dachgauben bereits vorhanden, weiterhin möglich 
 

 

Gez. Gorschlüter 
























